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bieten kann. Ich habe den Wert des Kalkes erwähnt, der
besonders auch für die Entwicklung der Knochen und der
Atmungsorgane eine Rolle spielt. Auch habe ich erklärt,
wie inbezug auf den Krebs etwas getan werden kann, in-
dem ich drei Punkte bemerkt habe, die zu Krebs Veran-
lassung geben:

1. Eine Disposition die ererbt und aber auch erworben
werden kann. Ich möchte hiebei jedoch recht verstan-
den werden, denn man kann nicht die Krankheit, son-
dem nur die Disposition erben, also die Neigung dazu.

2. Was ferner zu Krebskrankheit führt, ist eine zu ei-
weissreiche Ernährung, besonders von tierischem Ei-
weiss und

3. die Reizung der Zellen, sei es nun ein chemischer Reiz
z. B. durch Rauchen (also durch Nikotin), durch
irgendwelche andere Genussgifte oder Medikamente,
oder aber auch durch eine mechanische Reizung in-
folge Verstopfung oder durch irgend andere konstante
Reizungen der Zellen mechanischer Art.

Nun ist daraufhin am 25. März eine Anzeige erfolgt, wo-
von ich jedoch erst einige Monate später und zwar am
18. August Kenntnis erhalten habe. In der Anklageschrift
behauptete unter anderem die Sanitätsdirektion des Kan-
tons Bern folgendes: Es liegt auf der Hand, dass z. B. der
Artikel «Interessantes für Kalkarme und Lungenleidende»
in den «Gesundheits-Nachrichten» No. 4 vom März 1947
eine schwere Gefährdung unserer Tuberkulösen darstellt,
denn es ist hinlänglich bewiesen, dass bei Tuberkulose weder
Kalk, noch Galeopsidis, noch Schwefel (Hepar sulf.) von
irgend welchem Nutzen sind.»

Diese Behauptung der Sanitätsdirektion ist wirklich
ebenfalls sehr interessant, und ich möchte gerne wissen,
wie sich die Fachärzte dazu stellen, wenn die Berner Sani-
tätsbehörde behauptet, Kalk spiele keine Rolle bei der Be-
handlung der Tuberkulose. Auch die sog. hinlänglichen
Beweise, die einwandfrei zeigen, dass Kalk (Kalkpräparate
und kalkhaltige Nahrungsmittel) absolut nutzlos sei bei der
Behandlung der Tuberkulose, möchte ich gerne näher ken-
nen lernen. Gewiss ist es nicht schwer allerlei Behauptun-
gen aufzustellen, denn an verschiedenen Meinungen fehlt
es ja auch bei den Medizinern und der Sanitätsbehörde
nicht. Wir in der Naturheilmethode wissen und mit uns
sind ebenfalls noch namhafte Autoritäten in Kreisen der
Schulmedizin ganz unserer Meinung, dass nämlich Kalk
bei der Behandlung und vor allem der Prophylaxis (d. h.
Vorbeugung) der Tuberkulosis eine ganz wesentliche Rolle
spielt.

Dass ich auch gegen die Fieberbekämpfung mit chemi-
sehen Mitteln Stellung nahm und behauptete, dass Fieber
eine natürliche Abwehr des Körpers sei und demnach
unterstützt und nicht unterdrückt werden dürfe, das hat
man mir auch übel genommen.

Nun ja, man hatte noch manches zu beanstanden und
verurteilte mich deshalb zu Fr. 250.— Busse und Fr. 5.—
Kosten mit folgenden vier Anklagepunkten:

1. Vortrag mit Erteilen von Ratschlägen zur Verhütung
und Heilung von Krankheiten.

2. Anpreisung von Heilmitteln zur Verwendung ohne
ärztliche Verordnung.

3. Ankündigung von Heilmitteln durch Vortrag
4. Ankündigung von Geheimmitteln zur Behandlung von

Tuberkulose.

Gegen dieses Urteil habe ich selbstverständlich Einspruch
erhoben.

Am 23. Oktober sollte nun die Gerichtsverhandlung sein,
da kam noch eine Klage von Burgdorf dazu, indem man
mir verbieten wollte meine Naturmittel an Patienten zu
schicken, die sie bei mir verlangen. Da diese Sache auch
noch untersucht werden musste, kam es also erst am
13. November zur Gerichtsverhandlung im Schlosse Thun.

Sehr interessant war das Verhör der Zeugen, die alle
ganz einmütig für die Naturheilmethode eingestanden sind,

obschon mich etliche gar nicht kannten, d. h. nur am Vor-
trage das erste Mal gehört hatten. Lustig war die Bemer-
kung eines Metzgermeisters aus Thun, dem besonders auf-
gefallen war, dass ich gesagt hätte, das viele Fleischessen
sei nicht gesund. Gleichwohl ist auch er ganz entschieden
für die Naturheiimethode eingestanden. Eine Frau aus
Burgdorf, die sogar ohne Einladung des Gerichtes erschie-
nen ist, hat sich ganz energisch gewehrt. Wie eine kleine
Stauffacherin stand sie da und wetterte tüchtig, weil sie
sich das Recht nicht nehmen lassen wolle, ihre Mittel her-
kommen zu lassen, woher sie wolle, denn schliesslich seien
wir noch freie Schweizer, und es solle ihr nicht mehr vor-
kommen, dass die Polizei komme, um zu kontrollieren, was
sie für Naturmittel beziehe. Die ganze Verhandlung hat
einen sehr korrekten und äusserst sachlichen Eindruck
hinterlassen, denn weder Naturarzt, noch Mediziner wur-
den irgendwie bevorzugt, sondern es wurde nur darauf
Bedacht gelegt, Recht zu sprechen, was ich im Laufe der
ganzen Verhandlung mit Genugtuung feststellen konnte.
Das Resultat war ein völliger Freispruch von allen An-
klagepunkten. Kosten zu Lasten des Staates.

Am gleichen Abend habe ich dies zur grossen Freude
vieler Freunde der Naturheilmethode im vollbesetzten gros-
sen Saale des Hotels Falken bekanntgeben können. Ich
habe nämlich die Gelegenheit erfasst, um in Thun am Ver-
handlungstage wieder einen Vortrag zu geben, damit ich
nicht nur wegen der Gerichtsverhandlung nach Thun fah-
ren musste.

Freigabe der ärztlichen Praxis
im Kanton Baselland

Kaum war das Ergebnis der Abstimmung betreffs Frei-
gäbe der ärztlichen Praxis bekannt geworden, als mir auch
schon ein Freund aus Basel telephonierte und mich einlud,
in die Nähe Basels zu kommen, da nun die ärztliche Praxis
frei geworden sei. Ich weiss schon, dass viele Freunde in
Basel und Baselland froh wären, mich in der Nähe zu
wissen, meine vielen Pflichten, die ich jedoch hier für die
ganze Schweiz zu erfüllen habe, veranlassen mich, hier zu
bleiben, wo meine Maschinen und Apparate zur Herstel-
lung der vielen Naturmittel stehen. Ich bin zudem hier den
kräuterreichen Alpentälern näher als im Baselland. Ich
wünsche jedoch, dass im Baselland tüchtige Vertreter der
natürlichen Heilpraxis tätig sein möchten, damit der Na-
turheilmethode durch ihr Können und ihre Gewissenhaf-
tigkeit Ehre bereitet werde. Zu gleicher Zeit warne ich
allerdings vor Kurpfuschern, die sich bestimmt auch ein-
finden werden. Hoffentlich sind die Vollzugsverordnungen
so, dass primitive Elemente nicht ohne weiteres Fuss fassen
und florieren können. Ich beglüchwünsche die Landschäft-
1er, die meine Landsleute sind, zu dem errungenen Erfolg,
zwar mit dem Vorbehalt, dass man unter Kurierfreiheit
nicht etwa Ziigellosigkeit versteht, die all den unlauteren
Elementen, die auf diese Gelegenheit lauern, Tür und Tor
öffnen würden. Auf jeden Fall möchte ich alle Patienten
ermahnen, vorsichtig zu sein und so genannte Heilkünstler
zu meiden, die mit einem mystischen Hokuspokus zu impo-
nieren suchen, damit vielfach ihre Unfähigkeit verdeckend.
Wird dem Tüchtigen die Bahn frei gegeben, dann wird im
Baselland, wie ich hoffe und wünsche, für die Naturheil-
methode ein guter Erfolg in Aussicht stehen.
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